
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Seefeld-Kadolz hat in seiner Sitzung am  24.03.2022 
gemäß § 33 der NÖ Gemeindeordnung 1973, LGBl. 1000 i.d.g.F. verordnet: 
 
 

Verordnung 
über die planmäßige Vertilgung von Ratten 

 
§ 1 

Geltungsbereich 
 
Auf Grund des Überhandnehmens von Ratten wird zur Verhütung der Verbreitung 
übertragbarer Krankheiten die planmäßige Bekämpfung von Ratten im gesamten Ortsgebiet 
(die Kellergassen sind ausgenommen) der Marktgemeinde Seefeld-Kadolz angeordnet. 

 
(1) Die Bekämpfung hat auf jenen Grundstücken zu erfolgen, auf denen Rattenbefall 

festgestellt wurde oder auf denen auf Grund der Lage der Grundstücke, des Zustandes 
der Baulichkeiten oder der Reinlichkeitsverhältnisse die Gefahr eines Rattenbefalls 
anzunehmen ist. 
 

(2) Die zur Rattenbekämpfung erforderlichen Maßnahmen werden zur Sicherung des 
Bekämpfungserfolges auch auf die vom Rattenbefall nicht offensichtlich betroffenen 
bebauten Grundstücke erstreckt. 

 
§ 2 

Vollzug der Rattenbekämpfung 
 
(1) Der Vollzug der Rattenbekämpfung einschließlich der Erlassung bescheidmäßiger 

Aufträge im Zusammenhang mit der Rattenbekämpfung sowie der Einhebung und 
Einbringung der verordneten Beiträge von den Liegenschaftseigentümern wird dem 
Gemeindeverband für Abfallwirtschaft und Abgabeneinhebung im Verwaltungsbezirk 
Hollabrunn übertragen. 
 

(2) Wird die Durchführung der planmäßigen Vertilgung der Ratten sowie die behördlichen 
Anordnungen und Maßnahmen von den Eigentümern und sonstigen 
Nutzungsberechtigten verweigert oder den mit der Vertilgung betrauten Personen das 
Betreten der Grundstücke oder Gebäude verweigert, so kann der Gemeindeverband 
mittels Bescheid die Durchführung der erforderlichen Maßnahmen im Wege der 
Ersatzvornahme anordnen. Die dabei erwachsenen Mehrkosten sind von den gemäß § 5 
Abs. 1 verpflichteten Personen zu tragen.  

 
§ 3 

Feststellung des Rattenbefalls 
 

Die Feststellung, ob Rattenbefall auf den im § 1 genannten Liegenschaften vorliegt, sowie 
die Festlegung der erforderlichen Maßnahmen obliegt dem mit der Durchführung der 
Rattenbekämpfung betrauten befugtem Schädlingsbekämpfer. 
 
 

§ 4 
Pflichten der Schädlingsbekämpfer 

 
(1) Die Schädlingsbekämpfer haben sich bei ihrer Tätigkeit durch einen vom 

Gemeindeverband bestätigten Ausweis auszuweisen. 
 



(2) Die Bekämpfungsmaßnahmen haben in jenen Bereichen, in denen üblicherweise damit zu 
rechnen ist, dass Kinder oder Haustiere mit den Ködern in Berührung kommen könnten, 
jedenfalls aber auf allen privaten Liegenschaften, ausschließlich mittels Köderboxen und 
mit gegen Herausfallen aus den Köderboxen gesicherten Ködermitteln zu erfolgen.    

  
(3) Die Bekämpfungsmaßnahme haben bei Annahme des Köders durch Ratten bis zu drei 

Mal pro Auslegestelle zu erfolgen.  
 

(4) Ist trotz dreimaliger Köderauslegung weiterhin Rattenbefall feststellbar, hat eine 
umgehende Meldung an den Gemeindeverband und der Marktgemeinde Seefeld-Kadolz 
zu erfolgen. Nach Anordnung durch den Gemeindeverband sind die 
Rattenbekämpfungsmaßnahmen so lange durchzuführen, bis keine Anzeichen von 
Rattenbefall mehr festzustellen sind oder die Gefahr eines Rattenbefalls nicht mehr 
gegeben ist.  
 

(5) Die mit der Rattenbekämpfung betrauten Personen sind verpflichtet, die getroffenen 
Maßnahmen zur Rattenbekämpfung aufzuzeichnen und dem Gemeindeverband ebenso 
wie festgestellte bauliche Schäden, Verunreinigungen oder sonstige Mängel, durch die 
das Aufkommen von Ratten begünstigt wird, zur Kenntnis zu bringen. 
 

§ 5 
Pflichten von Liegenschaftseigentümern,  

Nutzungsberechtigten und Bevollmächtigten 
 
(1) Die Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigte oder Bevollmächtigte der im § 1 festgesetzten 

Liegenschaften sind verpflichtet, den behördlichen Anordnungen sowie den Anweisungen 
der mit der Durchführung der Rattenbekämpfung betrauten Personen nachzukommen. 
Insbesondere haben sie diesen Personen das Betreten der Grundstücke und Gebäude 
innerhalb einer Frist von 3 Tagen zu gestatten, ihnen die erforderlichen Auskünfte zu 
erteilen und die Bekämpfungsmaßnahmen auf ihrer Liegenschaft zu dulden. 
 

(2) Auf den Grundstücken, auf denen die Rattenbekämpfung durchgeführt wird, sind von den 
Eigentümern bzw. Nutzungsberechtigten Nahrungsmittel und Speiseabfälle sorgfältig zu 
verwahren und zu beseitigen. Eine Vermengung von Giftködern mit Lebensmitteln und 
Futtermitteln ist unter allen Umständen zu vermeiden. Es ist dafür Sorge zu tragen, dass 
Kinder und Haustiere nicht mit Giftködern in Berührung kommen, die für die 
Köderauslegung vorgesehenen Plätze sind möglichst zu meiden. 
 

(3) Die Durchführung der Bekämpfungsmaßnahme und Köderauslegung sind dem 
Schädlingsbekämpfer zu bestätigen. 
 

(4) Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigte haben aufgefundene tote Tiere sofort einzu-
sammeln und ausreichend tief auf Eigengrund zu vergraben oder im Restmüll zu 
entsorgen. 

 
 

§ 6 
Kostentragung 

 
(1) Die Kosten der Rattenvertilgung sind von den Liegenschaftseigentümern zu tragen. Bei 

Vorliegen von Bestandsverhältnissen, die dem Mietrechtsgesetz unterliegen, sind die 
Kosten der Rattenbekämpfung den Betriebskosten zuzurechnen.  
 

(2) Die Kosten werden für jede im Geltungsbereich der Verordnung gemäß § 1 liegende 
bebaute Liegenschaft mit € 34,00 festgesetzt.  



 
(3) Sind auf Grund von Liegenschaftsgröße, baulicher Beschaffenheit oder offensichtlichem 

Rattenbefall mehr als eine Köderauslegestelle pro Liegenschaft erforderlich, so erhöht 
sich dieser Betrag pro weiterer Köderauslegestelle um € 19,00. 
 

(4) Bei erforderlichen Bekämpfungsmaßnahmen, die gemäß § 4, Abs. 3 über eine dreimalige 
Beköderung pro Köderauslegestelle hinausgehen sowie bei Bekämpfungsmaßnahmen, 
die aus Verschulden des Liegenschaftseigentümers einen unverhältnismäßig höheren 
Arbeits- und Zeitaufwand verursachen, werden die dadurch anfallenden Mehrkosten 
gesondert berechnet und zur Vorschreibung gebracht. 
 

(5) Die festgesetzten Beträge werden umsatzsteuerfrei zur Vorschreibung gebracht. 
 

§ 7 
Verwaltungspolizeiliche Aufträge und Ersatzvornahmen 

 
(1) Wird das Überhandnehmen von Ratten durch schadhafte Baulichkeiten, durch die 

Ansammlung von Schmutz und Unrat oder durch Einrichtungen, die der erforderlichen 
Reinlichkeit entbehren, begünstigt, kann der Gemeindeverband dem 
Liegenschaftseigentümer mit Bescheid den Auftrag erteilen, binnen einer angemessenen 
Frist die Beseitigung des Missstandes auf eigene Kosten zu veranlassen. 
 

(2) Kommen die Liegenschaftseigentümer den ihnen nach dieser Vorschrift obliegenden 
Pflichten nicht rechtzeitig nach, so sind die erforderlichen Maßnahmen auf  ihre Kosten 
und Gefahr von Amts wegen durchzuführen. 
 

(3) Die Wirksamkeit erlassener Bescheide wird durch einen Wechsel des Eigentümers, eines 
Miteigentümers oder eines Bevollmächtigten nicht berührt. 

 
§ 8 

Strafbestimmungen 
 
Die Nichtbefolgung dieser Verordnung stellt eine Verwaltungsübertretung dar und wird nach 
den Bestimmungen des § 10 Abs. 2 Verwaltungsstrafgesetz 1991 (VStG 1991) in der 
geltenden Fassung bestraft. 
 

§ 9 
Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt mit dem auf den Ablauf der 14-tägigen Kundmachungsfrist folgenden 
Tag in Kraft.  
Mit dieser Verordnung verlieren alle davor beschlossenen Verordnungen sowie Zusätze zu 
Verordnungen zur planmäßigen Vertilgung von Ratten ihre Gültigkeit. 
 
 
 

Der Bürgermeister 
 
 

Peter Frühberger 
 
 

 
Angeschlagen am: 
Abgenommen am: 


